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Die Schildbürger des Tecklenburger Landes waren die Wechter. Ihr Bauerntum und ihre Klug­
heit, ihre Lebensführung und ihre Einfälle, die man ihnen nachsagte, waren im weiten Umkreis 
gerne der Gegenstand von humorvollen Berichten und Plaudereien . Die Erzählungen > Die 
Lüchteskiärke , > Der starke Mann < , > Das Rathaus ohne Fenster -c , > Wie die Wechter das 
Wort Düre vergaßen und wiederfanden< , > Die Wechter verschieben ihre r Kirche< und die 
zahlreichen Erzählungen von >Schulten Hiärm< geben heute noch ihre Einfalt und ihre Bauern­
schläue wieder. 

20. Das Vorwerk Schollbruch und 
sein Erbpächter Rührwiem 

aus den Akten der Tecklenburg-Lingenschen Regierung im Staatsarchiv zu Münster . Eine 
alte, vom Geometer Staggerneier gezeichnte Karte war diesen Akten beigegeben, sie ist 
auch hier eingefügt. 
Interessant ist in ihr der eingezeichnete Weg nach Tecklenburg, der von der heutigen 
TeckJenburger Straße noch vorm Röttgers Busch abzweigte , dem heutigen Esch folgte 
und am Südrand des Kleeberges zur Bashake führte . 

Zur Einführung soll einiges über die Geschichte des ehemaligen Rittergutes Schollbruch erzählt 
werden: 
Das landtagsfähige Rittergut Scoltbroke, Schollbrocke oder Schollbruch war einst Sitz eines 
Tecklenburge r Dienstmannengeschlechts. auch Ministerialen genannt. So bezeichnete man die 
Leute, die ihren Herrn , den Grafen , ständig begleiteten und sowohl Verwaltungs- wie Kriegs­
dienste versahen, Zeugen bei Ver- oder Ankäufen sowie Gerichtshandlungen waren . Für ihre 
treuen und erfolgreichen Dienste belehnte der Landesherr sie mit Ländereien , Einkünften und 
Rechten aus bestimmten Landstrichen und an Teilen der dortigen Bevölkerung. Landtagsfähig 
wurden im Laufe der Zeit jedoch nicht alle Besitzer solcher Rechte, es waren dies in der Rest­
grafschaft Tecklenburg nach 1547 noch 10 Geschlechter. Der Landtag erwarb sich nach und nach 
einen stetig wachsenden Einnuß auf Entscheidungen des Grafen . Ihre genannten Rechte ver­
erbten sich jeweils auf den ältesten Sohn der Familie. Gab es keine männlichen Nachkommen, 
fiel das Lehen an den Grafen zurück und der vergab es neu. Das Lehnsrecht war selbstverständ­
lich bedeutend komplexer, es kann hier jedoch nur in diesem kurzen grundsätzlichen Abriß wie­
dergegeben werden . 
In einer Urkunde von 1227 wurde erstmals ein Ludolfus de Scaldbroke in einer Urkunde des 
Grafen Otto I. von Tecklenburg als Zeuge genannt. Die Bezeichnung Scaldbroke ergab sich aus 
dem Landstrich, in dem das Lehen lag. Damit dürfte sicher sein, daß dieser Name bei weitem 
älter ist, als das Rittergeschlecht selbst , wahrscheinlich noch aus sächsischer Zeit stammte. Dem 
Ludolfus folgten zahlreiche Männer derer von Scoltbroke, die in zahlreichen Akten der Tecklen­
burger Grafen, der Bischöfe von Osnabrück und anderer großer Herren des Mittelalters Erwäh­
nung fanden. Um das Jahr 1442 starb das Geschlecht der Scholtbroke aus und das Lehen ging an 
den Heinrich von Vinke über . Dessen Erben saßen auf dem Rittergut Schollbruch , bis das es 
durch die Heirat der Erbtochter eines Engelbert von Vinke auf den Namen Johann von Printzen 
überging. Dieser beantragte 1605 die Belehnung mit dem Gut beim Grafen von Tecklcnburg. (An 
die Familie von vinke erinnert noch heute der Name des> Vinken-Berges<) . Unter dem Sohn 
des Johann von Printzen , Heinrich Wilhelm, geriet das Rittergut 1629 in Konkurs . Dafür waren 
gewiß auch bis zu einem bestimmten Grade der 30-jähr ige Krieg und die vorhergegangenen Reli­
gionskriege verantwortlich . In dem Jahr kaufte der Graf von Tecklenburg die Lehns­
rechte zurück und wandelte das Gut meine gräfliche Domäne um. Damit schied es aber auch aus 
der Reihe der 10 landtagsfähigen Güter der Grafschaft aus. 
Als Verwalter der Domäne wurde 1672 ein Hermann Focke genannt. Dessen Nachkomme Hille­
brand Focke mußte im Oktober 1723 die Pacht der Domäne aufgeben . Seit dem Verkauf der 
Grafschaft Tecklenburg 1707 war auch Schollbruch in den direkten Besitz des Königs von Preu­
ßen übergegangen. Es scheint aber , daß man sich preußischerseits wenig um die schwer zu be­
wirtschaftende Domäne kümmerte, die mehr und mehr an Wert verlor und deren Gebäude lang­
sam verfielen. 
Trotzdem wohnten nach dem Mühlenregister von 1755 dort die folgenden Familien: Friedr ich 
Altevogt zu 5 Personen (wahrscheinlich im neueren Gutshalls selbst) ; Heinrich Werreme ier zu 4 
Personen im Backhaus; Hillebrand Haßmann zu 6 Personen; der Schäfer Christian Hesselmeier 
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zu 4 Personen; Gerd H . Brookmann zu 4 Personen auf der alten Schollbruch (wahrscheinlich ein 
Gutshaus); im > Bunten I-laus< (ein Bedienstetenhaus in dem lange Zeit eine Familie 

Bunte, evtl.Büntet, wohnte) Peter Grafe zu 3 Personen und Caspar Knaeffelkamp (Knevelkamp) 
zu 8 Personen; im > Ziegel haus < (Gebäude einer dort um 1600 vorhandenen Ziegelei) J örgen 
F. Terbergte (fobergte) zu 7 Personen. Das waren immerhin 41 Menschen! Diese Zahl zeugte 
von der Größe der Domäne. 
August Karl Holsehe schrieb 1788: > Schollbruch liegt im Kirchspiel Lcngerich , eine halbe 
Stunde von der Stadt jenseits des Berges nahe des Postweges nach üsnabrück, etwa eine Stunde 
von Tecklenburg in einer nicht angenehmen Gege nd, hat aber ein schönes Gehölz , ist ohne das 
Gehöl z nun völlig verpachtet und br ingt ohngefähr 600 Th alcr auf. Auch an dieses Vorwerk 
müssen die Unterthanen dienen, und sind dem Erbpächte r die Diens te mit zugestanden word en . < 
Er vermerkt also , daß die inzwischen als Vorwerk bezeichnete Besitzung, außer dem Gehölz , in 
Erbpacht vergeben worden war. Dies sp ielt in der Folge eine gewisse Rolle . Die Geh ölze wurden 
wahrscheinlich der Intruper Bergmark zugeschlagen . 

Nun zu den Rührwiems :
 
Am 5. März 1805 wurd e vor dem Königlichen Landgericht zu Tecklenburg wie folgt niederge­

schr ieben :
 
"An dem heutigen Tage erschien der Erbpächter des Königlichen Vorwerks Schollbruch
 
(Hausnummer Schal/bruch 13), Rürwiem und wurde aufgefordert, nach Anleitung des in den Ge­

neral -Acten Pos .158 befindl ichen Protokolls die auf dem Lenger icher und Intruper Berg ihm zu­

stehende Hude und Weide Gerecht igkeit mit Hornvieh und Schafen näher anzugeben und nach­

zuweisen . Er erk lärte aber, daß er nicht im Stande sey, sofort eine stichhaltige Klage vorzu­

bringen und bittet um 4 Wochen Vorbereitungszeit. "
 

Am 15. März forderte das Gericht Rührwiem auf, nunmehr seinen Protest näher zu erläutern .
 
Am 2. April 1805 wurde dann seine Klage in Tecklenburg regis tr iert und er erklärte :
 
Das Vorwerk Schollbruch sei schon von jeher im Besitz der Hude und Weide Gerechtigkeit in
 
der Intruper und Lengericher Bergmark. Er selbst habe sie als Erbpächter übernommen . Vor
 
etwa 20 Jahren habe er zwar einige Ze it hindurch keine Schafe gehalten, weil der Hof allzu ver­

fallen gewesen sei. Soba ld er sich aber erholt habe , sei er selbst auf das Vorwerk gezo gen und
 
habe Schafe angeschafft. Seine Herde habe 150 bis 200 Köpfe betragen , die das ganze Jahr in
 
dem Wald des Lengericher und Intruper Berges gehütet wurden . Als Zeugen nannte er
 
> Fricdrich Brockmann aus Tüchters Heuer< und Heinrich Welp, dessen Wohnort ihm nicht be­

kannt sei . Auch an Ho rnvie h wären 30 bis 40 Stück Rindvieh den Sonuner hindurch im Lenge­

richer und Intruper Berg gelaufen , die soweit gehü tet würden, daß kein Schaden an den angren­

zenden Länd ereien entstehen könne . Zeugen benannte Rührwiem den Colonus Schultebey­

ring , der auch bekunden könne , daß ein ige Kühe des Klägers auf seine > Gründe übergetreten <
 
seien, die er verjagt habe . Die Entschädigung, die ihm bei der Aufteilung der Mark und damit
 
die Aufhebung der Gerechtigkeit zugesprochen worden sei, reiche nicht aus , um den ihm ent­

standenen Schaden auszug leichen . Er verlange eine Abstandssumme von 100 Talern . Man möge
 
jedoch den entstandenen Schaden taxieren lassen . Als neutrale Taxatoren schlug er den COI OIllIS
 
Kohnhorst aus Ladbergen und den Colonus Feldmann aus Leeden (des Stiftes eigen; Oberberge
 
5) vor . Man möge auch die > Markentheilungs Conunission < einschalten .
 
Die Beklagten waren folgende Markeninteressenten aus der Stadt: Bürgermeister Staggemeier ,
 
Hermann Metger. Christian Peck, Hildebrand Windmöller, aus Intrup der Colon Johannernann.
 
aus Niederlengerich d ie Colone Berlemann und Rietbrock .
 

Es folgten nun Zeugenvernehmungen, Stellungnahmen der Taxatoren und der für die Marken ­

teilung zuständigen Armer .
 

Infolge der unruhigen Kriegszeiten und der Übernahme der Landesherrschaft durch die Franzo­

sen , aber auch durch besondere persönl iche Episoden, über die nachfolgend noch zu sprechen ist ,
 
wurde nach vielfachem Hin und Her am 14. Juni 1810 unter Einschaltung der
 
> Markentheilungscomrnission < ein Vergleich geschlossen . Danach erhielt Rührwiem als Aus­

gleich für die an der Lengericher und Intruper Bergmark verlorenen Markenrechte 6 Morgen
 
Weideland in der Niederlengericher Ma rk zugesprochen . Die Mark, auch als
 
Stadtfeldmark bezeichnet, war gerade in der Aufteilung begriffen , auf sie hatten die Bürger der
 
Stadt ein Anrecht. Verbunden war der Vergleich mit der Auflage einer sofortigen Einfriedigung
 
des Geländes. Dieses Weideland lag > ostwärts des Postdamms von Lengerich nach Mün ster <
 
und grenzte > an des Coloni Böhmer (Bäumer) urbaren Gründen< . Die Kosten des gesamten
 
Verfahrens wurd en unter den Beteiligten aufgeteilt.
 

Die erste Erwähnung des Namens Rurewim findet man im Knechtegeldregister des Grafen von
 
Tecklenburg im Jahre 1545. Er hatte damals 1/2 Reichstaler Knecht egeld abzuführen . Im Jahre
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1576 mußte ein > Ruirwim < einen halben Taler Strafe für nicht genehmigten Ho lzschlag an den 
Grafen bezahlen. Weiter wurde im Schatzregister von 1580 in > Immetrup < ein> Rhurwime < 
mit 7 1/2 Talern 8 Schill ing und 3 Deut Steuern belegt. In der Lis te über die Lengericher Bau­
ernhöfe von 1648 ist ein Brinksitzer Rührwiem genann t . Seit 1656 findet man den Namen de r 
Familie regelmäßig in den Lengericher Kirchenbüchern mit dem Vermerk > .. . .in Intruper Be­
hausung < . Im Mühlenregister von 1755 wurden auf diesem Hof Intrup Nr.ll I Malm, I Fra u, 
I Verwandte , 1 Sohn über 12 Jahre, 2 Töchter über 12 Jahre registri ert. Zu dem Hof zählten 1 
Heuerhaus bewohnt von 3 Personen und 1 Backhaus von 2 Personen bewohnt. 
In den preußischen Hypothekenbüchern wurde am 19 . 1.1774 der königlich preußische Eigenbe­
hör ige Rührwiem auf einem 1/8 Erbe aufgenonune n . Er war Eigentümer einer Besitzung von 32 
Scheffelsaat , eines etwa 8-9 Fach großen Wohnhauses , einer etwa 4 Fach großen Leibzucht und 
einem 2 Fac h gro ßen Heuerhaus. Der Besitz stellte insgesamt einen Wert von 1096 Reichstalern 
dar . Der Hof müßte in der Gegend des Lohesch gelegen haben, denn 1758 wurden in eine m Pro ­
zeß um eine Schafdr ift neben dem Rührwiem auch die Namen Veltkamp, Di eckmeyer und Suer­
kamp als Kläger genannt, die einen Prozeß gegen Hollenberg , Rohe, Schultebeyring und 1-101­
mann führt en. Im Urkataster von 1828 wurde die Besitzung jedoch nicht mehr erwähnt. Sie war 
entweder aufgelöst oder an einen anderen Eigentümer übergegangen . Auf diesem Hof muß also 
der Hermann Wilhelm Rührwiem am 6.1 1. 1737 geboren sein, man darf annehmen. daß es der im 
Mühlenregister aufge führte Sohn über 12 Jahre war. Er war mit einer Anna Margareta Lü kene r 
aus Lienen verheiratet. Sie verstarb 1808 und er 1811 . 

Am 9 . August 1784 schloß die Königlich Preußische Domänenkammer mit dem preußischen Ei­
genbe hörigen, diesem Herma nn Wilhelm Rührwiem einen Ver trag über die Erbpacht des Vor­
merks Schollb ruch . 
Damals müssen die noch vorhandenen wen igen Gebäude des Gutes , wie in ob igem Schreiben 
feststellt wurde , ziemlich.. verfallen gewesen sein, denn der Rüh rwiem konnte anfänglich nicht 
dort wohnen. Auch die Acke r dü rften jahrelang nicht oder von anderen Bauern bewirtschaftet 
worden se in. Bei dem Vertragsabschluß wurde nämlich er wähnt , daß d ie Colone Schlamann und 
Altevogt (siehe oben, wohnhaft in dem Haupthaus der Domäne Schollbruch) einen Teil des Lan­
des ohne Genehmigung der Domänenk ammer bearbeiteten . Sie mußten diese Te ile selbst­
vers tändl ich nunmehr an Rührw iem abtreten. Mit der Erbpacht gingen auch die alten, am Gut 
haftenden Rechte an den Marken sowie die so genannten Gefälle , das sind Verpflichtungen an­
derer Bauern gegenüber dem Gut , an Rührwiem über. (wie von Ho/sehe erw ähnt} Diese Gefä lle 
waren jedoch sehr geri ng. Der Pächter mußte für diese Erbpacht jährlich 353 Reichstaler und 9 
Gro schen an das Königreich Preußen bzw . deren Domänenverwaltung in Tecklenburg abführen . 
Außerdem besaß Rührwiem einen 2 1/2 Scheffelsaat großen Acker im Intru per ..Esch, den er von 
den Erben des Predigers Eixel aus Schale für 220 Reichstaler gekauft hatte . Uberdies gehörten 
ihm zwei Holzteile von insgesamt 11 Scheffelsaat Größe , deren Lage nicht beka nnt ist. Ferner 
hatte er einen Teil der Schulenburgsehen W iesen in Ringel ebenfalls in Erbpac ht übernommen. 
für die er jährlich 83 Reichsta ler und 18 Groschen zu bezahlen hatte . 
Damit betrug die jährliche Pacht, zu der er sich verpflichte t hatte , 437 Reichstaler und 3 Gro­
schen. Eine für die damaligen Verhältnisse riesige Summe, die er nur bei günstigster wirtschaft ­
licher Lage aufbringen konnte . Sie entsprach fast der doppelten Sunune, d ie de r mit 824 Sche f­
felsaat größte Hof Lengerichs , Erpenbeck in Ringel, als jährliche Abgabe - Co ntribu tionen, Steu­
erbeiträge, Werbegelder usw. - an den Staat zu leisten hatte . Ob er für all diese Kos ten seinen 
Besitz Intrup 11 abtrat, ist nicht bekannt , er wird aber später niemals wieder erwähn t. Man darf 
davon ausgehen, daß Rührwiem für den Kauf des erw ähnten Ackerl andes und de r Anschaffung 
von Vieh usw . bei pr ivater Hand zusätz liche Schulden gemacht hatte . 
Es kam aber die französische Revolution mit ihren vielfache n di rekten oder indi rekten Auswi r­
kungen, vor allem aber den zahl reichen Kriegen, d ie, wie stets, besonders den Bauernstand 
schwer belasteten. Erschwerend hat gewiß auch die Aufteilung der alten Marken mit dem Verlust 
der Hüte- und Weiderechte für viele ärmere Interessenten , die einen festgesetzte Preis für eine 
Privatisierung nicht aufbringen konnten, eine große Rolle gespielt . Rührwiem war eindeut ig fi­
nanziell nicht in der Lage , für einen Anteil an der Mark die entsprechende Sunune , d ie gewiß 
nicht sehr hoch war, aufzubringen. Auch die von ihm erhoffte Ersatz leistung von 100 Reichsta­
lern hätte den erlittene n Schaden gewiß nicht ausgeg lichen . Er hatte ja bisher sein Vieh , vor al­
lem seine..Schafe , in die Bergmark getr ieben und es sich do rt meistens se lbst überlassen. Natür­
lich war Arge r mit den anderen Anr ainern dabe i nicht zu vermeiden , wie die Erwähnung des Co­
lon Schu ltebeyring bewe ist. Es scheint , daß Rührwiem auch nach der Aufteilung der Mark, diese 
weiterhin als Versorgungsstätte für sein Vieh angesehen und benutzt hat. 
Bei der Landarbeit des verhältnismäßig großen Besitzes , der mind estens 400 Scheffelsaa t guten 
Saatlandes zuzgl. Wiesen usw . umfaßte , wurde Hermann Wilhelm Rührwiem unterstützt durc h 
seinen am 16 .10. 1774 geborenen Sohn und Anerben Johann Wilhelm. Der war mit einer am 
11.10. 1782 geborenen Anna Maria Elsabein Krevi nghaus, aus der Nachbarschaft des Vorwerks , 
verheiratet. Um zusätzlich Geld zu verd ienen, verdingte sich der Letz tere für einige Jahre unter 

.dem Postmeister Kriege als Fahrer der Postku tsche zwischen Lengerich und Versmold . 
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Die Rührwiems versuchten nun auf jede nur mögliche Art einen finanziellen Ausgleich zu erzie­
len. Dabei strengten sie immer wieder Prozesse gegen Bauern und Bürger Lengerichs an. So 
1792-94 gegen Kaufman n Windmöller und gegen ver schiedene Bauern wegen Plaggenstechens , 
Wege- und I1üterecht e. 
In einem Fall verlangte Rührwiem Hand - und Spanndienste von dem Colon Wilhelm Schnath­
baum in Ringel (Ringel 13), die dieser als ein dem Gut Scholl bruch zu leistenden Gefälle von al­
tersher an einem Kalkofen, einer Ziegelei oder auf dem Acker abgedient hatte. Dieses Recht sei 
durch die Erbpacht auf ihn übergegangen , behauptete der Rührwiem. Schnathbaum klagte gegen 
dieses Verlangen . Obwohl letzterer über 2 Wegstunden von dem Vorwerk Schollbruch entfernt 
wohnte, wurde ihm in einem Urteil von 1810 - als die Leibeigenschaft bereits aufgehoben war ­
zugemutet, daß er für Handdienste bis zu 4 Wegstunden zurücklegen müsse und sein Tagesdienst 
im Sommer von 6 bis 6 Uhr und im Winter von 8 bis 4 Uhr dauern dürfe. Bei Spanndie nsten je­
doch dürfe er nicht weiter entfernt als 2 Wegstunden von seiner Stätte beschäftigt werden , da die 
Pferde abends wieder in ihre Stallungen zu führen seien. Es wurde jedoch ein finanziell er Aus­
gleich anhe im gestellt. 

Der Gew inn aus diesen Prozessen lohnte aber letztlich nicht den Aufwand der , für Gerichtskosten 
usw. zu zahlenden Taler. Vielmehr trugen diese Vorgänge zusammen mit der finanziellen Bela­
stung und nachfolgenden Verschuldung dazu bei, die Familie Rührwiem langsam in einen 
schlechten Ruf und noch größere finanz ielle Schwierigkeiten zu versetzen . So wurde in der 
> Acta wegen Erbpächter Rührwiem und dessen Anerben zum Vorwerk Scho llbruch dem 
Colono Schulte Beyring zugefügte Beschädigung und Störung des Hausrechts und ersteren des ­
halb zuerkannte Zuchthaus Strafe < auf folgendes hingewiesen : Am 20. 10.1807 mußte Rührwiem 
noch für das laufend e Jahr 353 Reichstaler und 12 gute Groschen an die Land renthey als Erb­
pacht zahlen, außerdem > retiren von diesem Canon von vorigem Etatsjahr noch 90 Reichsta­
ler< , die berei ts am 1. Januar d .J. fällig geworden waren . Hier wird also die hohe Verschuldung 
des Hermann W ilhelm Rührwiem bestätigt. 

Die in dieser > Acta < vorgebrachten Beschuldigungen resultierten aus einem Urteil des 
Tecklenburger Gerichts unter dem Justizrat Mettingh vom 6. Oktober 1806. Für den Senior 
Hermann Wilhclm Rührwiem verfügte man eine 3-monatige , für seinen Sohn Johann Wilhelrn 
und de ren Knecht W ilhelm Bü seher je eine ö-rncnatige Zuchthausstrafe . Ebenfalls wurde der 
Schwager des Johann Wilhelm, Johann Heinr ich Krevinghaus, zu 6 Monaten Zuchthaus verur­
teilt. Leider gibt die> Acta < den Tatbestand, der zur Verurteilung führte, nicht wieder und ist 
auch aus anderen Akten nicht ersichtlich. Auf Grund dessen ist man auf Mutmaßungen ange­
wiesen, das soll nachstehend versucht werden. 
In der als erste in diesem Kapitel aufgeführten Klage des Hermann Wilhelm Rührwiem werden 
als Viehbestand des Vorwerks Schollbruch 150 bis 200 Köpfe Schafe und 20 bis 40 Stück Rind­
vieh genannt, die von den Zeugen Fr iedrich Brockmann und Heinr ich Welp beaufsichtigt werden 
so llten. Nach den damaligen Verhältnissen scheint diese Anzahl, selbst für die Domäne ScholI ­
bruch , sehr hoch gegriffen zu sein. Auch wird erwähnt, daß Vieh auf die Gründe des Colon 
Schultebeyring übergetreten seien. Man muß dazu wissen, daß nach einem diesen Akten ange­
fügtern > Situationsplan < des damaligen Lengericher Bürgermeisters Staggemeier, sich die Wal­
dungen der Intruper Bergmark bis auf den Grund des Schultebeyring an der heut igen Bogens traße 
herunterzogen. Im Gegensatz zog sich beackerte Land des Intruper Esches etwas weiter östlic h 
von Süden her bis etwa zum Kinderg arten der katholischen Kirchengemeinde herauf. Hier etwa 
wird die erwähnte , von Rührwiem für 220 Reichstaler erworbene Ackerfläche gelegen haben . 
Auf dieser Lagekarte ist etwa dort , wo j etzt die Bogenstraße von der Osnabrücker Straß e ab­
zweigt , der Vermerk > Pferdekopf < einget ragen. Man darf jetzt vermuten, daß dor t ein Pferd zu 
Tode kam. Vielleicht war es ein Pferd des Rührwiem, das sich ohne Aufsicht und trotz inzwi­
schen geltenden Verbotes in der nördlich gelegenen ehemaligen Intruper Bergmark selbst ver­
sorgt hatte und dabei auf den Landbes itz des Schultebeyring geraten war. Der war die immer 
wiede rkehrenden Schäden durch das Vieh des Rührwiems leid. Nach dem Motto : > alles was 
sich auf meinem Grunde befindet gehört mir <, versuchte er das Tier einzufangen und dieses 
kam dabei auf irgendeine Art und Weise zu Tode. Das Fleisch des Tierkörpers nahm man mit, 
nur der Kopf blieb zurück . 
Rührw iem war über diesen Vorfall und Verlust aufgebracht, zog am Abend des 25. Mai 1806 mit 
seinem Sohn, dem Knecht Büseher und dem Krevinghaus auf den Hof des Schultebeyring und 
schlugen alles kurz und klein, was nicht niet- noch nagelfest war. Damit war der Tatbestand der 
> Beschädigung am Vermögen und der Stöhrung des Hausrechts < gegeben , der im Prozeß am 
darauffolgenden 6 . Oktober abgeurte ilt wurde. Nach Einsprüchen gege n das Urteil bestätigte 
endlich der > Ober Apellations Senat des Kamme r Gerichts zu Münster< am 1. Oktober 1807 
das Urteil. Nunmehr sollten die Beschuldigten umgehend ihre Strafe im Zuchthaus zu Münster 
abbüßen. 
Die Rührwiems ließen jedoch noch immer nicht locker und wehrten sich weiterhin. In einem 
Schreibe n vom 20 . Oktober 1807 des> Land Renteyschreibers< Kleffmann zu Tecklenburg, der 
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für die hiesigen preußischen Domänenangelegenheiten zuständig war, wurde beantragt, die Strafe 
auszusetzen, bis die unruhigen Kriegszeiten vorüber und ein neuer Landesherr über d ie Strafe be­
finden könne. 
W ie bereits angedeutet, hatte Napoleon den Kön ig von Preußen entscheidend besiegt. De r König 
wurde nicht meh r als Landesherr anerkannt und dam it die preußischen Gesetze in Frage gestellt. 

durch die Franzosen angestrebte Neu ordnung wa r noch nicht vollzogen, damit die Rechts­
lage unklar. Hinzu kam noch die Unsicherhe it durch die im Detail noch nicht geklärte Aufhebung 
der Leibeigenschaft . Jedoch war die Teck lenburg-Lingensche Regierung nach wie vor im Amt 
und für das hiesige Gebiet verwaltungstechnisch zuständig . 
Der Kleffmann wies in seinem Schreiben darauf hin, daß, wenn man die Strafe sofort vollstrecke 
und beide Rührwiems und ihren Knecht gleichzeitig zum Zuchthaus abführe , dem Vorwerk 
Schollbruch wirtschaftlich größter Schaden zugefügt würde . Diesen bekäme besonders die 
Domänenkammer wegen Nichtzahlung der Pacht zu spü ren . Er nannte auch die Höhe der in­
zwischen aufgel aufenen Schulden, habe aber auf einen Zwangsverkauf von V ieh oder ähnl ichem 
bisher verzichtet, um dem Rührwiem nicht noch mehr in Bedrängnis zu bringen. Zusätzlich wies 
Kleffmann au f den Vertrag mit der Post hin, den der junge Rührwiem er füllen müsse, da er sonst 
Schadenersatz zu leis ten habe, man ilun dieses aber infolge der Notlage nicht zumuten könne . 
Nach einem erstaunlich schnellen Schriftwechsel zwischen Lingen, Münste r und Tecklenburg , 
stel lte der Jus tizrat Mett ingh fest, daß das Urteil nach den momentan gel tenden, also de n alten 
preuß ischen Gesetzen seine volle Gü ltigkeit habe. 
Außerdem wurde der > Land-Rath < von BIomberg, der sei nen Wohnsitz auf der Vonlage bei 
Lengerich hatte , am 27. Oktober 1807 von der Regierung in Lingen zu einer Stellungnahme auf­
gefordert. In dem Schreiben an vo n BIomberg lehnte man den beantragten Aufschub der Ur ­
teilsvoll streckung ab, bis Klarheit über den neuen Landesherrn bestünde und wies auf das Fo l­
gende hin: > ... Dahey scheint es hinlänglich zu sein , wenn der alte Rührwiem und dessen Sohn, 
die beyde weg en de r v ielen Händel, d ie sie schon gemacht haben, keine große Rücksicht verdie­
nen .... <. 
Mit Schreiben vom 5. Nov emb er 1807 antwortete der Landrat unter ande rem : > ...der von den 
Beschuld igten geschehene Antrag ist me ines unmaßgeblichen Erachtens gänzlich zu verwerfen, 
viel mehr scheint es nöthig und gerecht, daß diese unzüchtigen Menschen , welche Exzesse auf 
Exzesse häufen, j e eher je lieber zur gebührenden Strafe gezogen werden . Hierbey ist jedennoch 
allerd ings in Betracht zu ziehen , daß es der Oeconomie de r Rührw iemschen Erbpacht nicht an ­
gemessen, wenn beide Beschuldigten zu gleiche r Zei t nach dem Zucht Hause abgeführet werden . 
. . . . . . . Da der So hn die Hauptstütze der Wi rthschaft ist , so halte ich am besten , daß er jetzt gleich 
zu erst, da man d ie eiligste Bodenbestellung beendigt und er am bes ten abkommen kan n, die 
Strafe antrete, damit er anfangs May, wenn die Feldarbeit wieder wichtiger wird, zurück sey . 
Der Al te kann füglieh immer abkommen, denn er ist ein unnützer Trunkenbold . An die Post ­
fahrten ka nn man sich nicht kehren, de nn es ist Rührwiems Sache inzwischen einen Anderen in 
seinen Contract zu substitu ieren und kann dergleichen Frevel nicht ungestraft bleiben . . . . . < . 
In diesem Sinne entsch ied Regi erung zu Lingen und teilte dies dem Justizrat Mettingh in 
Tecklenburg am 13 . November mit. Am 23 .Novembe r 1807 wurde dem > Hochlöblichen 
Administrations Co llegio des ersten Gouvernements zu Münster < dann erklärt , daß nunmehr die 
ö-monatige Zu chthau sstrafe an dem jungen Rührw iem und dem Knecht Büschel' vollzogen wer ­
den könne. 
Damit endete diese Episode . 

Unter dem Johann Wilhelm Rührwiem scheint in der Folge die Domäne einen wirtschaftlichen 
Aufschwung genommen zu haben. Denn der ges amte Grund und Boden blieb ungeteilt in seiner 
Hand. Das beweist das 1828 fertiggestellte Urkataster , in ihm wurde nämlich die gesamte Flur 22 
mit dem Namen Rüh rwiem gekennze ichnet. Man kann diese Tatsache ohne Zweifel als abermali­
ges Ze ugnis der damals noch großen Wic htigkeit und Ausdehnung der alten Besitzung ansehen . 
Nach dem Tode des alten Jo han n Wilhel m Rührwiems im Jahre 1828 wurde sein Sohn, ebenfalls 
Johann Wilhelm, E rbe der Besitzung . In der > Summarischen Mutterro lle der besteuerbaren 
Rein-Erträge von den Liegenhe iten< , die 1831 er stellt wurde , war d ie Besitzung unter seiner 
Leitung noch mit 57 5 Talern , 7 Silbergroschen und 8 Pfe nnig en regis triert und damit der weitaus 
am höchsten veranschlagte der Bauerschaft. 
Er wurde jedoch in den Jahren darauf in etwa sieben größere Bauernhöfe mit den Heuerhäusern 
und einigen kle ineren Kotten aufgeteilt. Den Haupthof übe rnahm als neuer Besitzer Meyer zu 
Hüningen, der aus Atter stammt e. Er erbaute in den Jahren 1855/ 56 Woh nhaus und Schuppen 
neu, so wie es bis zum heutigen T age erhalten ist. In sei ner unm ittelb aren Nähe sind noch Spuren 
des alten Rittergutes in Form einer Bodenerhebung und zugeschütteten Umwallungsgräben er ­
kennbar. Ein dort gefundenes Eichenbrett tru g noch eine late inische Insch rift , die in Deutsch 
übertragen lautete : > .... im Gebrauch des edlen Herren . .. .. < , ein tatsächliches Relikt des alten 
Rittergutes . 



47 

Nach einer Notiz von Gustav Schallenberg soll sich der letzte Besitzer der Domäne Schollbruch , 
Johann Wilhelm Rührwiem, nachdem er > seinen schönen Hof in Schollbruch versoffen hatte< , 
vor allem in Hohne als Anführer einer Räuberbande betätigt haben. 

21. Ein Schlaflied 
das der Vater einst sang: 

Schlafen sollst du , du sollst schlafen ,
 
denn den Guten und den Braven
 

sendet Gott die süße Ruh'
 
und ein schönes Lied dazu.
 

Aber schnarchen um die Wette,
 
daß der Krach das ganze Bette
 

und die Balken biegen sich,
 
Schnuteken , das darfst du nicht.
 

22. Die Judenbuche 
Vor langer Zeit - es mag an die hundert Jahre her sein - wurde in Lengerich folgendes erzählt 
und in einer ländlichen Schule von einem jungen Lehre r dargestellt: 
Einstmals - wohl in der Mitte des 18. Jahrhunderts - gab es in unserem Orte einen jungen Mann, 
narnens Fritz. Er stammte aus armer Familie, trat aber bei allen Festlichkeiten in eleganter Klei­
dung und viel schmückendem Beiwerk auf. So tat er sich auch bei einer großartigen Hoch­
zeitsfeier mit einer silbernen Taschenuhr hervor. Bei dieser Feier sprach ihn aber der hiesige 
Jude Manchen an und verlangte von ihm 10 Taler zurück, die jener sich von ihm zum Erwerb ei­
ner Uhr geliehen habe. Der junge Fritz war, ob dieser öffentlichen Blamage und der Zerrüttung 
seines Ansehens, tief getroffen. Außerlieh totenblaß verließ er sofort das Fest. 
Nach einigen Tagen vermißte man den Manchen , der in Geschäften verschiedene Nachbarorte be­
suchen wollte. Man suchte und fand ihn, mit einer Axt erschlagen, am Lenger icher Berge unter 
einer großen Buche, die etwa dort stand, wo einstmals der Lengericher Stadtpark lag . Seit diesem 
Tage wurde auch der junge Fritz nicht mehr gesehen und blieb auch weiterhin spurlos ver­
schwunden. 
Der Lengericher Vogt untersuchte pflichtgemäß den toten Manchen und dazu die möglichen Um­
stände, die zu solcher Untat geführt haben konnten. Jedoch war nichts genaueres festzustellen. So 
blieb der Verdacht des Totschlages an dem verschollenen Fritz haften. 
Die örtliche n Glaubensbrüder des Manchen bestatteten diesen an der Stelle seines Todes, unter 
der großen Buche am Lengericher Berg. Von dem Grundherrn erwarbe n sie dieses kleine Stück­
chen Erde mit dem großen Baum darauf. In dessen Rinde schnitten sie eine Inschrift in hebräi­
scher Sprache. Keiner der Einheimischen konnte jedoch den Spruch entziffern. 
Es mochten seit dieser Zeit wohl 30 Jahre vergangen sein, da kam eines Tages ein verkommenes 
Subjekt in das Städtchen gehumpelt. Der Mann erzählte, er habe 30 lange Jahre in türkischer 
Sklaverei verbracht und da er nicht mehr arbeiten könne, habe man ihn davongejagt. Darauf habe 
er sich hungernd und durstend , vom Betteln lebend, in sein Heimatland durchgeschlagen. Nun 
könne er nicht mehr weiter und bäte um Asyl in dieser kleinen Stadt. Ihm wurde eine Kammer 
im Armenhaus am Kirchplatz zugewiesen und sein tägliches Brot verdiente er sich durch Boten­
gänge . 
Von einem solchen Botengang kam er eines Tages nicht zurück . Das erschien den Lengerichern 
keine gro ßer Verlust. Nach einigen Tagen kam jedoch der Kuhhirte - der am Lengericher Berg 
das Vieh der Bürger hütete - mit Geschrei in den Ort gelaufen. Er habe zwei Beine an der jüdi­
schen Buche am Hang des Berges baumeln sehen, behauptete er. Man zog hinauf zu dieser Stelle 
und fand an der Buche einen Erhängten: den Boten aus dem Armenhaus. An Hand einer großen 
Narbe erkannten verschiedene Leute nun, daß es der vor langer Zeit verschwundene Fritz war. 


